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Vogelschutz in Bergbaufolgelandschaften 

-Schutzgebiete und Naturschutzmaßnahmen-

Was leistet der behördliche Naturschutz?

08.10.2021 l Doreen Krüger

Ref. 407 „Naturschutz, Landschaftspflege,

Bildung für nachhaltige Entwicklung“
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Was wissen wir?

 Rohstoffabbau greift erheblich in die Landschaft ein 

 die Landschafts-Genese wird stark zurückgesetzt

 das schafft extreme Lebensräume und 

Lebensbedingungen

 Nischen werden unentwegt zerstört und neu geschaffen

Tagebau Wulfersdorf (© A. Timm) Tagebau Profen (© D. Krüger)Tagebau Profen (© D. Krüger)
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Resultate:

 der natürliche Wiederbesiedlungsprozess kann sehr 

naturnahe Landschaften entstehen lassen

 oftmals stark reliefiertes Landschaftsmosaik

 es finden sich dort sehr seltene oder stark gefährdete 

Tier- und Pflanzenarten in hohen Dichten 

 durch den Abbau entstehen oft Landschaften von 

besonderer Eigenart und Schönheit

Austernfischer u. Graugans (© A. Timm) Steinschmätzer (© A. Timm)Sandregenpfeifer (© A. Timm)
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Fazit:

 Diese Flächen zeichnen sich durch eine hohe 

Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit aus!

 ein Großteil der ausgewiesenen NSG in Sachsen-Anhalt

geht auf bergbauliche Tätigkeiten zurück oder war 

zumindest davon beeinflusst

Rohstoffgewinnung und Naturschutz

NSG Asendorfer Kippe (© D. Paul) NSG Bergbaufolgelandschaft Kayna-Süd (© M. Schulze)
NSG Herrenberg und Vorberg 

im Huy (© J. Wahren)
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Wie kommen wir von A nach B?

Tagebau Profen (© D. Krüger)

NSG Bergbaufolgelandschaft Geiseltal ( © LVwA)
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Vor der Bergbaufolgelandschaft steht der aktive Tagebau!

 bereits hier setzt der behördliche Naturschutz an

Grundlage ist das Bundesnaturschutzgesetz:

→ Eingriffsregelung (§§ 13 ff.) 

→ Artenschutz (§§ 39, 40 u. 44)

Ziel:

 Vermeidung/Minimierung, z.B. durch Optimierung von 

Betriebsprozessen; zeitliche Beschränkungen; Umsiedlungen

 Kompensation durch Ausgleich und Ersatz
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Anlage von Zauneidechsen- und Amphibien-Habitaten

Tagebau Profen (© D. Krüger)

Tagebau Profen (© D. Krüger)
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Erhalt von Halb-Offenland

Schutz eigendynamischer 

Prozesse

NSG Bergbaufolgelandschaft Kayna-Süd, © M. Jahr

NSG Bergbaufolgelandschaft Geiseltal (© M. Rümmler)
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Wozu der Aufwand? 

Ist aktiver Abbau nicht ohnehin naturschutzkonform?

 zum aktiven Tagebau gehört auch die permanente 

Rekultivierung

 entstandene Sonderbiotope schrumpfen mit Fortschritt der 

Rekultivierung

 spätestens in Abschlussbetriebsplan-Phase gehen 

hochwertige Strukturen und Nischen verloren

© GeoBasis-DE/LVermGeo LSA, 2021© D. Krüger © A. Timm
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Ziel ist daher:

kurzfristig:

Erhalt von Populationen wertgebender Arten und ihrer 

Lebensräume

langfristig:

eine Landschaft im Sinne des § 1 Abs. 1 BNatSchG bewahren 

und sichern 

Die Naturschutzbehörden haben daher die Pflicht, 

die Chancen zur Mitgestaltung der Folgelandschaft

wahrzunehmen
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 die Naturschutzbehörden sind keine 

Genehmigungsbehörden für Rohstoffabbau

 in Genehmigungsverfahren für Rohstoffabbau sind die 

Naturschutzbehörden zu beteiligen, wenn ein Eingriff in 

Natur und Landschaft verursacht wird

 die Naturschutzbehörden geben Stellungnahmen ab 

Benehmensherstellung

 die Entscheidung obliegt der Genehmigungsbehörde

In Genehmigungsverfahren (aktiver Tagebau)
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Endphase bzw. nach Beendigung des Abbaus

 raumordnerische Ziele sind zu beachten

 Interessen der Allgemeinheit wirken einschränkend  der 

Naturschutz hat nicht per se Vorrang vor anderen 

Ansprüchen

 i.d.R. herrscht großer Nutzerdruck (viele 

Interessenverbände, z.B. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 

Angler/ Fischerei, regenerative Energien, Tourismus, 

Anrainer)

Interessenkonflikte
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Schutzgebietsausweisungen bewegen sich in diesem 

Spannungsfeld

ein Schutzstatus ist gut, löst aber nicht alle 

Konflikte  der Druck bleibt

ein Schutzstatus allein erhält kein Schutzgebiet

Schutzgebiete sind menschengemacht und 

unterliegen daher auch dem gesellschaftlichen 

Wandel
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Akzeptanz für Schutzgebiete und deren 

Schutzzwecke

begreifen, dass Naturschutz Dienst am 

Menschen ist 
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„Was wir heute tun, 

entscheidet darüber, wie die 

Welt morgen aussieht“

- Marie von Ebner-Eschenbach -

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


